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Am DONNERSTAG, 24.11.2022, findet um 17.00 Uhr in der Stadtverwaltung Meerane, 

Konferenzraum II, Lörracher Platz 1, 08393 Meerane, eine öffentliche Verbandsversammlung statt. 

 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 

 

1. Bestimmung der Urkundspersonen 

2. Protokollkontrolle 

3. Beschluss (Nr. 22/10) der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplanes 2023 

4. Beschluss (Nr. 22/11) zur Neufassung der Kostensatzung 

5. Beschluss (Nr. 22/12) zur Ergänzung der Zweckvereinbarung mit dem ZAL zur 

Abwasserentsorgung in Ponitz/ Guteborn 

6. Beschluss (Nr. 22/13) zur Vergabe von Planungsleistungen zur Erweiterung und Optimierung des 

RRBxI im Gewerbegebiet Meerane 

7. Einwohnerfragestunde 

8. Sonstiges 

 

gez. Jörg Schmeißer  

(Verbandsvorsitzender) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbandsversammlung 
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Unterlagen für Beschluss Nr. 22/10 

 

Abwasserzweckverband 

 Götzenthal 

Beschluss Nr. 22/10 

Beratungsfolge Sitzungstermin öffentlich 
nicht- 

öffentlich 

Verbandsversammlung 24.11.2022 X  

 

Tagesordnungspunkt: TOP 03 

Wirtschaftsplan 2023  
Beschlussvorschlag: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan für das 

Wirtschaftsjahr 2023. 

 
Der Beschluss Nr. … ist aufzuheben. 

Folgende Beschlüsse wurden bereits gefasst:  

 

Verbandsvorsitzender 

gez. Schmeißer 
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Unterlagen für Beschluss Nr. 22/11 

 

Abwasserzweckverband 

 Götzenthal 
 

 

Beschluss Nr. 22/11 
Beratungsfolge Sitzungstermin öffentlich nichtöffentlich 

Verbandsversammlung 24.11.2022 X  

 

 

Tagesordnungspunkt: TOP 04 

Neufassung der Kostensatzung 
Beschlussvorschlag: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die Neufassung der „Satzung über die Erhebung von 

Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten (Kostensatzung – 

KostS)“. 

 

Folgende Beschlüsse wurden bereits gefasst: 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: keine 
Deckung über Kontengruppe: 

 
Kosten der Maßnahme: 

keine 

freie Mittel auf der Kontengruppe: 

 

 

Verbandsvorsitzender 

gez. Schmeißer 
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Beratungsunterlagen für Beschluss Nr. 22/11 

 

Neufassung der Satzung 

über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien 

Angelegenheiten  

(Kostensatzung – KostS) 

vom …………….2022 
 

Auf Grund von § 47 Abs. 2 i. V. m. § 6 Abs. 1 Sächsisches Gesetz über Kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270) i. V. m. § 4 Sächsische Gemeindeordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. 

Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) und §§ 2 Abs. 1 Satz 1, 8a Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des 

Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) i. V. m. §§ 2 ff. Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG) vom 

5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245) hat die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Götzenthal in ihrer Sitzung 

am 24.11.2022 folgende Neufassung der Kostensatzung beschlossen:  

 

 

§ 1 Anwendungsbereich 

 

Der Abwasserzweckverband Götzenthal (im Folgenden: AZV) erhebt für seine individuell zurechenbaren öffentlich-

rechtlichen Leistungen in weisungsfreien Angelegenheiten, Verwaltungsgebühren und Auslagen (Verwaltungskosten) nach 

den Vorschriften dieser Satzung. Unterliegt eine Amtshandlung oder eine sonstige öffentlich-rechtliche Leistung der 

Umsatzsteuer, wird diese auf den Kostenschuldner umgelegt. 

 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Öffentlich-rechtliche Leistungen sind 

1. Tätigkeiten, die der AZV in Ausübung hoheitlicher Gewalt mit Außenwirkung vornimmt (Amtshandlungen); 

eine Amtshandlung liegt auch dann vor, wenn das Einverständnis des AZV, insbesondere eine Genehmigung 

oder eine Erlaubnis, nach Ablauf einer bestimmten Frist auf Grund einer Rechtsvorschrift als erteilt gilt, 

2. sonstige Leistungen, die der AZV im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit mit 

Außenwirkung erbringt, insbesondere die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen zur Benutzung. 

 

(2) Individuell zurechenbar ist eine Leistung, die 

1. beantragt, sonst willentlich in Anspruch genommen oder zugunsten des Leistungsempfängers erbracht wird 

oder 

2. durch einen Tatbestand ausgelöst wird, an den eine Rechtsnorm die Befugnis zum Tätigwerden des AZV knüpft 

und die in einem spezifischen Bezug zum Tun, Dulden oder Unterlassen einer Person oder zu dem von einer 

Person zu vertretenden Zustand einer Sache steht. 

 

§ 3 Verwaltungskostenpflicht 

 

(1) Die Verwaltungskostenpflicht individuell zurechenbarer öffentlich-rechtlicher Leistungen und die Höhe der Gebühren 

ergeben sich grundsätzlich aus dem anliegenden Kostenverzeichnis. 

 

(2) Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-rechtliche Leistung einzeln an, auch wenn diese zusammen mit anderen 

vorgenommen wird. 
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(3) Die Gebühr fällt für die jeweilige öffentlich-rechtliche Leistung ohne Rücksicht auf die Zahl der beteiligten Personen nur 

einmal an. 

 

(4) Eine Verwaltungskostenpflicht besteht auch, wenn ein auf die Vornahme einer öffentlich-rechtlichen Leistung gerichteter 

Antrag oder ein Rechtsbehelf zurückgenommen wird oder sich auf andere Art und Weise erledigt. 

 

§ 4 Gebührenhöhe 

 

(1) Die Höhe der Gebühr im Kostenverzeichnis ist nach dem Verwaltungsaufwand aller an der öffentlich-rechtlichen Leistung 

beteiligten Behörden und Stellen (Kostendeckungsgebot) und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Personen, denen 

die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zurechenbar i. S. d. § 2 Abs. 2 ist, zu bemessen. Verwaltungsaufwand sind die 

regelmäßig bei der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung anfallenden Aufwendungen, insbesondere Personal- und 

Sachaufwendungen. Ausnahmen vom Kostendeckungsgebot sind nur zulässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit 

erforderlich ist. Die Gebühr darf nicht in einem Missverhältnis zur öffentlich-rechtlichen Leistung stehen. Die im 

Kostenverzeichnis festgelegte Gebühr enthält nicht die Umsatzsteuer, sofern in anderen Rechtsvorschriften nichts 

Abweichendes bestimmt ist. 

 

(2) Die Gebühren sind durch feste Sätze (Festgebühren), nach dem Wert des Gegenstandes, auf den sich die öffentlich-

rechtliche Leistung bezieht (Wertgebühren), nach dem Zeitaufwand für die öffentlich-rechtliche Leistung (Zeitgebühr) oder 

durch Rahmensätze (Rahmengebühren) zu bestimmen. 

 

(3) Soweit in Rechtsakten der Europäischen Union inhaltlich bestimmte Gebührenregelungen enthalten sind, die von diesem 

Gesetz abweichen, finden diese bei der Bestimmung der Gebühren im Kostenverzeichnis Anwendung. 

 

§ 5 Mindestgebühr 

 

Die Mindestgebühr beträgt 10 Euro, sofern im Kostenverzeichnis nichts Abweichendes bestimmt ist. 

 

§ 6 Verwaltungskostenschuldner 

 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist derjenige verpflichtet, 

1. dem die öffentlich-rechtliche Leistung individuell zuzurechnen ist, 

2.  der die Verwaltungskosten durch eine vor dem AZV abgegebene oder mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder 

3. der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 

 

(2) Mehrere Verwaltungskostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

(3) Auslagen im Sinne des § 11 Absatz 1, die durch unbegründete Einwendungen eines Beteiligten oder durch schuldhaftes 

Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, hat dieser zu tragen. 

 

§ 7 Sachliche Verwaltungskostenfreiheit 

 

(1) Verwaltungskosten werden nicht erhoben für: 

1. durch Gesetz oder Rechtsverordnung geregelte Überwachungsmaßnahmen, die auf Grund eines Verdachts oder 

einer Beschwerde durchgeführt werden, wenn kein Verstoß gegen eine Rechtsvorschrift festgestellt wird, 

2. die Rücknahme oder den Widerruf eines Verwaltungsaktes, wenn diese auf Gründen beruhen, die der Betroffene 

nicht zu vertreten hat, 

3. die Anforderung von Verwaltungskosten, Verwaltungskostenvorschüssen, Beiträgen und die Aufforderung zur 

Zahlung von Säumniszuschlägen sowie die Festsetzung von Entschädigungen oder Vergütungen im Sinne des § 27 

und die Festsetzung der in einem Vorverfahren nach § 68 Verwaltungsgerichtsordnung zur zweckentsprechenden 

Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen, 
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4. öffentlich-rechtliche Leistungen, die ausschließlich oder überwiegend im öffentlichen Interesse von Amts wegen 

vorgenommen werden; sind sie einem Beteiligten individuell zuzurechnen, sind ihm dafür die Verwaltungskosten 

aufzuerlegen, soweit dies der Billigkeit nicht widerspricht, 

5. Auskünfte einfacher Art; dies gilt nicht für Auskünfte aus Registern oder Dateien, 

6. Verfahren über die Stundung, den Erlass oder die Erstattung öffentlicher Abgaben; 

7. Entscheidungen über Gegenvorstellungen, Aufsichtsbeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden und andere 

Petitionen, 

8. Verfahren über die Anordnung der sofortigen Vollziehung und über die Aussetzung der Vollziehung nach §§ 80 

und 80 a der Verwaltungsgerichtsordnung. 

 

(2) Soweit in Absatz 1 oder in anderen Rechtsvorschriften nichts Abweichendes bestimmt ist, wird das 

Rechtsbehelfsverfahren von der sachlichen Verwaltungskostenfreiheit nicht erfasst. 

 

(3) Auch bei Verwaltungskostenfreiheit nach Absatz 1 sind Auslagen im Sinne des § 11 Abs. 1, die durch unbegründete 

Einwendungen eines Beteiligten oder durch schuldhaftes Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, von 

diesem zu tragen. 

 

§ 8 Auslagen 

 

(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammenhang mit der Erbringung der öffentlich-rechtlichen Leistung anfallen 

und deshalb nicht nach § 4 Absatz 1 zu dem in die Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand gehören, werden in der 

tatsächlich entstandenen Höhe als Auslagen erhoben. Als Auslagen können unter den Voraussetzungen von Satz 1 

insbesondere erhoben werden: 

1. Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständigen, Dolmetschern, Übersetzern, Zeugen und sonstigen 

Personen zustehen, 

2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, 

3. bei förmlicher Zustellung durch Behördenbedienstete, derjenige Betrag, der bei der förmlichen Zustellung durch die 

Post entstanden wäre, 

4. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei der Ausführung von 

Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle, 

5. Aufwendungen anderer Behörden oder Personen. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann im Kostenverzeichnis bestimmt werden, dass Auslagen pauschal, nicht oder nicht in 

voller Höhe erhoben werden. 

 

(3) Inhaltlich bestimmte Auslagenregelungen in Rechtsakten der Europäischen Union, die von dem SächsVwKG abweichen, 

sind in das Kostenverzeichnis aufzunehmen. 

 

(4) Auslagen werden auch dann erhoben, wenn der AZV aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung 

oder aus ähnlichen Gründen an die anderen Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat. 

 

(5) Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteilten Vervielfältigungen werden gesondert als Schreibauslagen erhoben. 

Die Höhe der Schreibauslagen wird im Kostenverzeichnis bestimmt. 

 

§ 9 Entstehung des Verwaltungskostenanspruchs 

 

(1) Der Verwaltungskostenanspruch entsteht mit Beendigung der verwaltungskostenpflichtigen öffentlich-rechtlichen 

Leistung, in den Fällen des § 3 Absatz 4 mit Zurücknahme oder Erledigung des Antrags oder Rechtsbehelfs und in 

den Fällen des § 2 Absatz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 zu dem Zeitpunkt, zu dem das Einverständnis als erteilt gilt. 
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Bedarf die öffentlich-rechtliche Leistung einer Zustellung, Eröffnung oder 

sonstigen Bekanntgabe, ist sie damit beendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Wird die verwaltungskostenpflichtige öffentlich-rechtliche Leistung elektronisch erbracht und wird der 

Leistungsempfänger innerhalb des elektronischen Verfahrens zur sofortigen Zahlung aufgefordert, entsteht der 

Verwaltungskostenanspruch abweichend von Absatz 1 im Zeitpunkt dieser Aufforderung. 

 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn der AZV vor Beendigung einer öffentlich-rechtlichen Leistung, für die nach dem 

Kostenverzeichnis eine Festgebühr bis zu 100,- Euro zu erheben ist, zur Zahlung auffordert. 

 

§ 10 Zeitpunkt der Fälligkeit 

 

Die Verwaltungskosten werden mit der Bekanntgabe der Verwaltungskostenfestsetzung an den Verwaltungskostenschuldner 

fällig, wenn nicht der AZV einen späteren Zeitpunkt im Bescheid bestimmt oder die Fälligkeit abweichend durch Vertrag 

geregelt ist. 

 

§ 11 Säumniszuschläge 

 

(1) Werden Verwaltungskosten nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, ist für jeden angefangenen Monat der 

Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Prozent des abgerundeten rückständigen Kostenbetrags zu entrichten; abzurunden ist 

auf den nächsten durch 50,- Euro teilbaren Betrag. Bei Zahlung im Lastschriftverfahren gelten die Kosten als am 

Fälligkeitstag entrichtet. 

 

(2) Ein Säumniszuschlag wird bei einer Säumnis von bis zu drei Tagen nicht erhoben. Dies gilt nicht bei Barzahlung und bei 

garantierter oder mittels abstraktem Schuldversprechen abgesicherter Kartenzahlung. 

 

(3) Sind mehrere Verwaltungskostenschuldner hinsichtlich der Verwaltungskostenschuld als Gesamtschuldner in Anspruch 

genommen worden, entstehen Säumniszuschläge gegenüber jedem säumigen Gesamtschuldner. In diesem Fall besteht auch 

hinsichtlich der für den gleichen Zeitraum verwirklichten Säumniszuschläge ein Gesamtschuldverhältnis. Insgesamt ist kein 

höherer Säumniszuschlag zu entrichten, als wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner eingetreten wäre. 

 

(4) § 7 Absatz 4 und § 23 SächsVwKG gelten sinngemäß. 

 

§ 12 Verhältnis zu anderen Kostenregelungen 

 

(1) Kostenregelungen in anderen Satzungen des AZV bleiben von dieser Satzung unberührt. 

 

(2) Unberührt bleiben ferner bundes- und landesrechtliche Kostenregelungen, insbesondere zu Gebührenfreiheit und 

Billigkeitsentscheidungen (Stundung, Niederschlagung, Erlass). 

 

§ 13 Anwendung von Bestimmungen des SächsVwKG 

 

Aufgrund von § 47 Abs. 2 i.V.m. § 5 Abs. 3 SächsKomZG finden gemäß § 8a Abs. 2 SächsKAG die §§ 2, 3 Abs. 4 bis 6, § 

4 Abs. 2, 3 und 5, §§ 6 bis 9, 11 bis 13, 15, 16, 17 Abs. 1 bis 3 und 5, §§ 18 bis 20, 22 und 23 des SächsVwKG bei der 

Erhebung von Kosten nach dieser Satzung entsprechend Anwendung. 

 

§ 14 Übergangsvorschriften 

 

Für Amtshandlungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung beendet worden sind, sind die Vorschriften der vor dem 

Inkrafttreten dieser Satzung geltenden Verwaltungskostensatzung anzuwenden. 

 

§ 15 Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
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Gleichzeitig tritt die Satzung des Abwassserzweckverbandes Götzenthal über die Erhebung von Verwaltungskosten für 

Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten (Kostensatzung – KostS) vom 24.06.2004 außer Kraft. 

 

 

Meerane, den …………….2022 

 

 

…………………………………… 

Schmeißer 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Anlage zur Kostensatzung: Kostenverzeichnis des AZV  

 

 

Kostenverzeichnis (Anlage zu § 4 Kostensatzung) 
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Unterlagen für Beschluss Nr. 22/12 
 

Abwasserzweckverband 

 Götzenthal 
 

Beschluss Nr. 22/12 
Beratungsfolge Sitzungstermin öffentlich nicht- 

öffentlich 

Verbandsversammlung 24.11.2022 X  

 

Tagesordnungspunkt: TOP 05 

Ergänzung der Anlage zur Zweckvereinbarung mit dem ZAL  

zur Abwasserentsorgung in Ponitz/ Guteborn  
Beschlussvorschlag: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die Aufnahme des Grundstücks Flurstücks-Nr. 355/11 der 

Gemarkung Ponitz, Flur 6, in die Anlage zur Zweckvereinbarung zwischen dem AZV Götzenthal und 

dem Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Altenburger Land vom 01.12.2014/ 

24.07.2015. 

 

Folgende Beschlüsse wurden bereits gefasst:  

 

Finanzielle Auswirkungen: keine 
Deckung über Kontengruppe: 

 
Kosten der Maßnahme: 

 

freie Mittel auf der Kontengruppe: 

 

 

Verbandsvorsitzender 

gez. Schmeißer 
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Unterlagen für Beschluss Nr. 22/13 

 

Abwasserzweckverband 

 Götzenthal 
 

Beschluss Nr. 22/13 
Beratungsfolge Sitzungstermin öffentlich 

nicht- 

öffentlich 

Verbandsversammlung 24.11.2022 X  

 

Tagesordnungspunkt: TOP 06 

Vergabe von Planungsleistungen zur Erweiterung und  

Optimierung des RRBxI im Gewerbegebiet Meerane 
Beschlussvorschlag: 

 

Die Verbandsversammlung beschließt die Vergabe von Planungsleistungen der Leistungsphasen 5 bis 

9 und der Besonderen Leistungen für die Maßnahme „Erweiterung und Optimierung des RRBxI im 

Gewerbegebiet Meerane“ an das Ingenieurbüro Stoll Bauplanung zu einem Angebotspreis von 

376.435,27 € netto. 

 

Der Beschluss Nr. … ist aufzuheben. 

Folgende Beschlüsse wurden bereits gefasst:  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Deckung über Kontengruppe:  
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte (Planansatz 2019) 

6.7 Hydraul. Sanierung Wirtschaftszentrum 

      Erweiterung RRB I 
Kosten der Maßnahme: 

447.957,97 € brutto 

freie Mittel auf der Kontengruppe: 

3.100.000,- € 

 

Verbandsvorsitzender 

gez. Schmeißer 
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Die der Tagesordnung beigefügten Beratungsunterlagen zu TOP 03, 05 und 06 werden 

durch Auslegung in der Verwaltung des AZV Götzenthal, Hainichen Nr. 13a, 04639 Gößnitz, 

im Zeitraum vom 17.11. bis 23.11.2022 veröffentlicht, sofern keine berechtigten Interessen 

Einzelner entgegenstehen. 

 

 

Dieses Amtsblatt wurde vom Abwasserzweckverband Götzenthal als eine Stelle zur öffentlichen 

Zustellung durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung im Sinne des 

Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) allgemein bestimmt.  

  

Ende des elektronischen Amtsblattes – Ausgabe Nr. 20/2022 

Impressum 

Herausgeber: Abwasserzweckverband Götzenthal, vertreten durch den Verbandsvorsitzenden,  

  Hainichen Nr. 13 a, 04639 Gößnitz, Telefon: 03764 79190, Fax 03764 791919 

  Mail: info@azv-goetzenthal.de, Homepage: www.azv-goetzenthal.de 

Öffentliche Zustellung durch Bekanntgabe einer Benachrichtigung  

 

mailto:info@azv-goetzenthal.de

